
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



18, Der jährliche Grundbeitrag ist spätestens zum 31.03. des Jahres fällig. Bei

Überschreitung des Zahlungsziels werden Mahngebühren erhoben. Die Höhe der
Mahngebühren beträgt je schriftlicher Mahnung 5,00 Euro. Wird der jährliche

Grundbeitrag nicht gezahlt, so ruhen alle Mitgliedsrechte.

Dauborn, den 1O. März2O25

Für den Teamvorstand
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